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§§ 44-100 (136) Stand 20.3.2019 (Stand Literatur- und Judikaturnachweise: Juni 2022) 

 

Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 

Schnittstellen mit an-
deren Normen) 

Textvorschlag Alternativen 

Zweites Hauptstück 
Von dem Eherechte 

  
Zweites Hauptstück 

Eherecht 
 

Begriff der Ehe   Ehe 
Ehe und eingetragene 

Partnerschaft 

§ 44. Die Familienverhältnisse 
werden durch den Ehevertrag 
gegründet. In dem Ehevertrage 
erklären zwei Personen gesetz-
mäßig1 ihren Willen, in unzer-
trennlicher Gemeinschaft zu le-
ben, Kinder zu zeugen2, sie zu 
erziehen, und sich gegenseiti-
gen Beistand zu leisten. 

Begriff der Ehe idF BGBl I 
2017/161 
(VfGH), womit die 
Verschiedenge-
schlechtlichkeit 
als Vorausset-
zung weggefallen 
ist 

§ 44. 1Die Familienverhält-
nisse3 werden durch den Ehe-
vertrag begründet. 2Darin erklä-
ren zwei Personen gesetzesge-
mäß ihren Willen, in unzer-
trennlicher Gemeinschaft zu le-
ben, Kinder zu zeugen, sie zu 
erziehen und einander Bei-
stand zu leisten. 

§ 44. (1) 1Die Ehe wird durch 
den Ehevertrag begründet. 2Da-
rin erklären zwei Personen ihren 
Willen4, in Gemeinschaft zu le-
ben, ihre Kinder zu erziehen und 
einander Beistand zu leisten. 
(2) Ausführliche Vorschriften vor 
allem zur Eheschließung und 
zur Ehescheidung enthält das 
Ehegesetz (EheG).5 
(3) Vorschriften über Begrün-
dung, Wirkungen und Auflösung 
eingetragener Partnerschaften 

 
1  Dieses Wort (schöner wohl „gesetzesgemäß“) ist zwar ein grober Hinweis, lässt aber offen, was im Detail nötig ist. Daher präz isere Hinweise (konkret auf das EheG) 

in der Alternative. 
2  Der novellierte § 90 sieht eine solche Pflicht ganz offensichtlich bewusst nicht mehr vor (auch wurde die Verweigerung der Fortpflanzung als Scheidungsgrund gestri-

chen; vgl nur Hinteregger/Kissich in Klang3 § 44 Rz 8). Überdies ist die Zeugung von Kindern unter gleichgeschlechtlichen Ehegatten nicht möglich. Daher sollte es 
hier de lege ferenda jedenfalls zu einer Streichung bzw Änderung kommen (zB Kinderpflicht nein, Erziehungspflicht – oder eher Obhut? – hinsichtlich vorhandener 
Kinder ja); so auch ansatzweise die Alternative. (Allenfalls auch noch präziser mit § 90 und mit § 137 Abs 2 abstimmen und dabei klären: Worüber muss es eine 
Einigung geben und was sind bloße Folgen dieses Ehevertrages?) 

3  Begriff passt heutzutage nicht mehr, da das Gesetz nicht mehr zwischen ehelicher und außerehelicher Geburt unterscheidet, die Familie also nicht von einer Ehe-
schließung abhängt. 

4  Da Vertrag, allenfalls auch „vereinbaren“ statt „erklären ihren Willen“.  
5  Die komplette Integration dieses Gesetzes in das ABGB-Familienrecht ist wohl schon überfällig; Vorschläge dafür können im Rahmen dieses Projekts aber nicht 

erstattet werden. 
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Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 

Schnittstellen mit an-
deren Normen) 

Textvorschlag Alternativen 

enthält das Eingetragene Part-
nerschaft-Gesetz (EPG). 

Und des Eheverlöbnisses   Verlöbnis Verlöbnis 

§ 45. Ein Eheverlöbnis oder ein 
vorläufiges Versprechen, sich 
zu ehelichen6, unter was für Um-
ständen oder Bedingungen es 
gegeben oder erhalten worden, 
zieht keine rechtliche Verbind-
lichkeit nach sich, weder zur 
Schließung der Ehe selbst, noch 
zur Leistung desjenigen, was 
auf den Fall des Rücktrittes be-
dungen worden ist. 

Folgen einer Ver-
lobung 

idF JGS 1811/946 § 45. 1Ein Eheverlöbnis oder 
ein sonstiges vorläufiges Ehe-
versprechen ist ohne rechtliche 
Verbindlichkeit. 2Es verpflichtet 
weder zur Schließung der Ehe 
noch zur Leistung des für den 
Fall des Rücktritts Vereinbar-
ten. 

§ 45. (1) 1Ein vorläufiges Ehe-
versprechen (Verlöbnis) ist un-
verbindlich. 2Es verpflichtet we-
der zur Schließung der Ehe 
noch zur Leistung des für den 
Rücktrittsfall Vereinbarten. 
(2) Jedoch hat derjenige, der 
keinen Grund zum Rücktritt ge-
geben hat, Anspruch auf Ersatz 
des ihm aufgrund des Rücktritts 
entstandenen wirklichen Scha-
dens. 

§ 46. Nur bleibt dem Teile, von 
dessen Seite keine gegründete 
Ursache zu dem Rücktritte ent-
standen ist, der Anspruch auf 
den Ersatz des wirklichen Scha-
dens vorbehalten, welchen er 
aus diesem Rücktritte zu leiden 
beweisen kann7. 

 idF JGS 1811/946 § 46. Derjenige, von dessen 
Seite kein Grund zum Rücktritt 
entstanden ist, hat Anspruch 
auf Ersatz des ihm aufgrund 
des Rücktritts entstandenen 
wirklichen8 Schadens.9 

 
als Abs (2) zu § 45 ziehen (siehe 
dort) 

§§ 47 bis 88 aufgehoben     

 
6  In der Sache wird das Verlöbnis gerade durch die Vorläufigkeit des Versprechens (zukünftig zu heiraten) definiert; ein Gegensatz besteht nicht (Wentzel in Klang I/12 

324). So daher in der Alternative  
7  Formulierungen wie diese, die zugleich die Beweislast ansprechen, sollten wohl schon aus Gründen der Entlastung/Vereinfachung geändert werden, sofern sie den 

anerkannten Beweislastgrundsätzen entsprechen (hier: der Geschädigte muss seinen Schaden beweisen). 
8  Abstimmungsbedarf: „wirklicher Schaden“! 
9  De lege ferenda könnte durchaus erwogen werden, diese Norm gänzlich zu streichen. In Extremfällen (Heiratsschwindler) reichen allgemeine Vorschriften (insb § 1295 

Abs 2) aus. 
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Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 

Schnittstellen mit an-
deren Normen) 

Textvorschlag Alternativen 

Persönliche 
Rechtswirkungen der Ehe 

  Persönliche Ehewirkungen  

§ 89. Die persönlichen Rechte 
und Pflichten der Ehegatten im 
Verhältnis zueinander sind, so-
weit in diesem Hauptstück nicht 
anderes bestimmt ist, gleich. 

Gleichberechti-
gung beider Ehe-
gatten 

idF BGBl 
1975/412 

§ 89. Die persönlichen Rechte 
und Pflichten der Ehegatten un-
tereinander sind gleich, soweit 
in diesem Hauptstück nicht an-
deres bestimmt ist. 

 

§ 90. (1) Die Ehegatten sind ei-
nander zur umfassenden eheli-
chen Lebensgemeinschaft, be-
sonders zum gemeinsamen 
Wohnen, sowie zur Treue, zur 
anständigen Begegnung und 
zum Beistand verpflichtet. 
(2) Im Erwerb des anderen hat 
ein Ehegatte mitzuwirken, so-
weit ihm dies zumutbar, es nach 
den Lebensverhältnissen der 
Ehegatten üblich und nicht an-
deres vereinbart ist. 
(3) Jeder Ehegatte hat dem an-
deren in der Ausübung der 
Obsorge für dessen Kinder in 
angemessener Weise beizu-
stehen. Soweit es die Umstände 
erfordern, vertritt er ihn auch in 
den Obsorgeangelegenheiten 
des täglichen Lebens. 

Pflichten der 
Ehegatten unter-
einander 

idF BGBl I 
2009/75 

§ 90. (1) Die Ehegatten sind ei-
nander zur umfassenden eheli-
chen Lebensgemeinschaft, be-
sonders zum gemeinsamen 
Wohnen, zur Treue, zum an-
ständigen Umgang miteinan-
der10 und zum Beistand ver-
pflichtet. 
(2) Mangels anderer Vereinba-
rung hat jeder Ehegatte im Er-
werb des anderen mitzuwirken, 
soweit dies nach den Lebens-
verhältnissen der Ehegatten 
üblich und zumutbar ist. 
(3) 1Jeder Ehegatte hat dem 
anderen bei der Obsorge für 
dessen Kinder in angemesse-
ner Weise beizustehen. 2So-
weit erforderlich hat er ihn in 
den Obsorgeangelegenheiten 

eventuell Ergänzung durch ei-
nen neuen Absatz 4: 
 
(4) Alle genannten Pflichten sind 
gerichtlich nicht durchsetzbar; 
ihre Verletzung kann aber in ei-
nem Scheidungsverfahren Be-
deutung erlangen.11 

 
10  Wohl treffenderer Ausdruck als „Begegnung“. 
11  Damit würde sofort deutlich werden, welche rechtliche Bedeutung diese Pflichten haben bzw nicht haben. 
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Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 

Schnittstellen mit an-
deren Normen) 

Textvorschlag Alternativen 

des täglichen Lebens zu vertre-
ten. 

§ 91. (1) Die Ehegatten sollen 
ihre eheliche Lebensgemein-
schaft, besonders die Haus-
haltsführung, die Erwerbstätig-
keit, die Leistung des Beistan-
des und die Obsorge, unter 
Rücksichtnahme aufeinander 
und auf das Wohl der Kinder mit 
dem Ziel voller Ausgewogenheit 
ihrer Beiträge einvernehmlich 
gestalten. 
(2) Von einer einvernehmlichen 
Gestaltung kann ein Ehegatte 
abgehen, wenn dem nicht ein 
wichtiges Anliegen des anderen 
oder der Kinder entgegensteht 
oder, auch wenn ein solches An-
liegen vorliegt, persönliche 
Gründe des Ehegatten, beson-
ders sein Wunsch nach Auf-
nahme einer Erwerbstätigkeit, 
als gewichtiger anzusehen sind. 
In diesen Fällen haben sich die 
Ehegatten um ein Einverneh-
men über die Neugestaltung der 
ehelichen Lebensgemeinschaft 
zu bemühen. 

Grundsatz der 
Einvernehmlich-
keit 

idF BGBl I 
1999/125 

§ 91. (1) 1Die Ehegatten sollen 
ihre eheliche Lebensgemein-
schaft einvernehmlich gestal-
ten. 2Das betrifft besonders die 
Haushaltsführung, die Erwerbs-
tätigkeit, die Leistung des Bei-
standes und die Obsorge. 3Die 
Gestaltung soll unter Rück-
sichtnahme aufeinander und 
auf das Wohl der Kinder mit 
dem Ziel voller Ausgewogen-
heit ihrer Beiträge erfolgen. 
(2) 1Von einer einvernehmli-
chen Gestaltung kann ein Ehe-
gatte einseitig abgehen. 2Unzu-
lässig ist ein Abgehen dann, 
wenn ein wichtiges Anliegen 
des anderen oder der Kinder 
entgegensteht. 
(3) Sogar ein solches Anliegen 
ist für das einseitige Abgehen 
aber dann kein Hindernis, wenn 
persönliche Gründe des ände-
rungswilligen Ehegatten, be-
sonders sein Wunsch nach Auf-
nahme einer Erwerbstätigkeit, 
als gewichtiger anzusehen 
sind.  
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Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 

Schnittstellen mit an-
deren Normen) 

Textvorschlag Alternativen 

(4) Liegen berechtigte Ände-
rungsinteressen vor, haben 
sich die Ehegatten um ein Ein-
vernehmen über die Neugestal-
tung der ehelichen Lebensge-
meinschaft zu bemühen. 

§ 92. (1) Verlangt ein Ehegatte 
aus gerechtfertigten Gründen 
die Verlegung der gemeinsa-
men Wohnung, so hat der an-
dere diesem Verlangen zu ent-
sprechen, es sei denn, er habe 
gerechtfertigte Gründe von zu-
mindest gleichem Gewicht, nicht 
mitzuziehen. 
(2) Ungeachtet des Abs. 1,12 
kann ein Ehegatte vorüberge-
hend gesondert Wohnung neh-
men, solange ihm ein Zusam-
menleben mit dem anderen 
Ehegatten, besonders wegen 
körperlicher Bedrohung, unzu-
mutbar oder dies aus wichtigen 
persönlichen Gründen gerecht-
fertigt ist. 
(3) In den Fällen der Abs. 1 und 
213 kann jeder der Ehegatten vor 
oder auch nach der Verlegung 

Verlegung der 
Wohnung; ge-
trenntes Wohnen 

idF BGBl 
1975/412 

§ 92. (1) Verlangt ein Ehegatte 
aus gerechtfertigten Gründen 
die Verlegung der gemeinsa-
men Wohnung, so hat der an-
dere diesem Verlangen nach-
zukommen, sofern er nicht ge-
rechtfertigte Gründe von zumin-
dest gleichem Gewicht hat, 
nicht mitzuziehen. 
(2) 1In jedem Fall kann ein Ehe-
gatte vorübergehend gesondert 
wohnen, solange ihm ein Zu-
sammenleben mit dem anderen 
Ehegatten unzumutbar ist, be-
sonders wegen körperlicher 
Bedrohung. 2Auch wichtige per-
sönliche Gründe können das 
gesonderte Wohnen rechtferti-
gen. 
(3) 1Jeder Ehegatte kann vor 
der beabsichtigten oder nach 

 

 
12  Diese Bezugnahme ist wenig deutlich; auch ist das Komma nach „1“ unrichtig. 
13  Dieser Verweis verwirrt, da im Verfahren ja gerade geklärt werden soll, ob „gerechtfertigte“ Gründe vorliegen, während etwa Abs 1 nur von solchen Fällen spricht. 
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Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 

Schnittstellen mit an-
deren Normen) 

Textvorschlag Alternativen 

der Wohnung oder der geson-
derten Wohnungnahme die Ent-
scheidung des Gerichtes bean-
tragen. Das Gericht hat im Ver-
fahren außer Streitsachen fest-
zustellen, ob das Verlangen auf 
Verlegung der gemeinsamen 
Wohnung oder die Weigerung 
mitzuziehen oder die geson-
derte Wohnungnahme durch ei-
nen Ehegatten rechtmäßig war 
oder ist. Es hat bei der Entschei-
dung auf die gesamten Um-
stände der Familie, besonders 
auf das Wohl der Kinder, Be-
dacht zu nehmen. 

der vollzogenen Änderung sei-
nes Wohnsitzes die Entschei-
dung des Gerichts beantragen. 
2Das Gericht hat im Verfahren 
außer Streitsachen festzustel-
len, ob das Verlangen auf Ver-
legung der gemeinsamen Woh-
nung, die Weigerung mitzuzie-
hen oder das gesonderte Woh-
nen rechtmäßig war oder ist. 
3Es hat bei der Entscheidung 
auf die gesamten Umstände 
der Familie Bedacht zu neh-
men, besonders auf das Wohl 
der Kinder. 

Name   Namen  

§ 93. (1) Die Ehegatten führen 
den von ihnen bestimmten ge-
meinsamen Familiennamen. 
Mangels einer solchen Bestim-
mung behalten sie ihre bisheri-
gen Familiennamen bei. 
(2) Zum gemeinsamen Famili-
ennamen können die Verlobten 
oder Ehegatten einen ihrer Na-
men bestimmen. Wird hiefür ein 
aus mehreren voneinander ge-
trennten oder durch einen Bin-
destrich verbundenen Teilen be-
stehender Name herangezogen, 

Namen der Ehe-
gatten 

idF BGBl I 
2013/15 

§ 93. (1) Die Ehegatten behal-
ten ihre bisherigen Familienna-
men, sofern sie nicht einver-
nehmlich einen gemeinsamen 
Familiennamen bestimmen. 
(2) 1Zum gemeinsamen Famili-
ennamen können die Verlobten 
oder Ehegatten einen ihrer Na-
men bestimmen. 2Ziehen sie 
dafür einen Namen heran, der 
aus mehreren voneinander ge-
trennten oder durch einen Bin-
destrich verbundenen Teilen 
besteht, können der gesamte 
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Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 

Schnittstellen mit an-
deren Normen) 

Textvorschlag Alternativen 

so können der gesamte Name 
oder dessen Teile verwendet 
werden. Sie können auch einen 
aus den Familiennamen beider 
gebildeten Doppelnamen zum 
gemeinsamen Familiennamen 
bestimmen; dabei dürfen sie ins-
gesamt zwei Teile dieser Na-
men verwenden. 
(3) Derjenige Ehegatte, dessen 
Familienname nicht gemeinsa-
mer Familienname ist, kann 
auch schon vor14 Eheschließung 
bestimmen, dass er einen aus 
dem gemeinsamen Familienna-
men und seinem Familienna-
men gebildeten Doppelnamen 
führt, sofern nicht der gemein-
same Familienname bereits aus 
mehreren Teilen besteht; auch 
darf15 der Ehegatte, dessen Fa-
milienname aus mehreren Tei-
len besteht, nur einen dieser 
Teile verwenden. 

Name oder Teile des Namens 
verwendet werden. 3Sie kön-
nen zum gemeinsamen Famili-
ennamen aber auch einen Dop-
pelnamen bestimmen, der aus 
zwei beliebigen Teilen ihrer bis-
herigen Familiennamen be-
steht. 
(3) 1Der Ehegatte, dessen Fa-
milienname nicht gemeinsamer 
Familienname ist oder17 wer-
den soll, kann vor, bei oder 
nach der Eheschließung be-
stimmen, dass er einen aus 
dem gemeinsamen Familienna-
men und seinem Familienna-
men gebildeten Doppelnamen 
führt, sofern nicht bereits der 
gemeinsame Familienname ein 
Doppelname ist. 2Der Ehegatte, 
dessen Familienname aus 
mehreren Teilen besteht, kann 
dafür einen beliebigen dieser 
Teile verwenden. 

 
14  „auch schon vor“ ist nicht von letzter Klarheit, daher der Textvorschlag. 
15  Bisher heißt es in § 93 immer (und oftmals) „kann“, weshalb in diesem Sinn angeglichen wird, da kein Grund zu sehen ist, dass etwas Abweichendes gemeint sein 

könnte. 
17  Die Ergänzung „ist oder“ erklärt sich daraus, dass die Bestimmung eines Doppelnamens auch nach der Eheschließung jederzeit einseitig möglich ist; und das sogar 

unbefristet (ErläutRV 2004 BlgNR 24. GP 8). 
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Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 

Schnittstellen mit an-
deren Normen) 

Textvorschlag Alternativen 

(4) Ein Doppelname ist durch ei-
nen Bindestrich zwischen des-
sen einzelnen Teilen zu tren-
nen16. 

(4) Ein Doppelname hat einen 
Bindestrich zwischen den bei-
den Teilen zu enthalten. 

§ 93a. (1) Ändert sich der Fami-
lienname eines Ehegatten, so 
kann eine erneute Bestimmung 
vorgenommen werden. 
(2) Wird die Ehe aufgelöst, so 
können die Ehegatten jeden frü-
her rechtmäßig geführten Fami-
liennamen wieder annehmen. 
(3) Eine Person kann bestim-
men, dass ihr Familienname 
dem Geschlecht angepasst 
wird, soweit dies der Herkunft 
der Person oder der Tradition 
der Sprache entspricht, aus der 
der Name stammt. Sie kann 
auch bestimmen, dass eine auf 
das Geschlecht hinweisende 
Endung des Namens entfällt. 

 idF BGBl I 
2013/15 

§ 93a. (1) Ändert sich der Fami-
lienname eines Ehegatten, so 
kann eine erneute Bestimmung 
vorgenommen werden. 
(2) Wird die Ehe aufgelöst, so 
kann jeder Ehegatte einen frü-
her rechtmäßig geführten Fami-
liennamen wieder annehmen. 
(3)18 1Eine Person kann bestim-
men, dass ihr Familienname ih-
rem Geschlecht angepasst 
wird, soweit dies der Herkunft 
der Person oder der Tradition 
der Sprache entspricht, aus der 
der Name stammt. 2Sie kann 
auch bestimmen, dass eine auf 
das Geschlecht hinweisende 
Namensendung entfällt. 

 
 
 
 
(2) Wird die Ehe aufgelöst, so 
kann jeder Ehegatte den zuletzt 
geführten Familiennamen bei-
behalten19 oder einen früher 
rechtmäßig geführten Familien-
namen wieder annehmen. 

§ 93b. Die Bestimmung oder 
Wiederannahme eines Fami-
liennamens nach den §§ 93 und 
93a ist nur einmalig zulässig. 

 idF BGBl I 
2013/15 

§ 93b. Die Bestimmung oder 
Wiederannahme eines Fami-
liennamens nach den §§ 93 
und 93a ist nur einmal möglich. 

§ 93b. Die Bestimmung oder 
Wiederannahme eines Fami-
liennamens nach den §§ 93 und 
93a ist unbefristet20, jedoch nur 
einmal möglich. 

 
16  Schlechte Formulierung, da der Doppelname gerade nicht getrennt (sondern allenfalls gebildet) wird. 
18  Diese Vorschrift geht über das Eherecht hinaus, weshalb eine Regelung an anderer Stelle zu erwägen wäre. 
19  Diese Ergänzung ist nötig, weil das Wiederannehmen den zuletzt geführten Namen nicht miterfasst; auch sollte das Weiterführen wohl als erstes genannt werden. 
20  Das sollte nicht nur in den Erläuterungen (ErläutRV 2004 BlgNR 24. GP 8), sondern im Gesetz selbst deutlich gesagt werden. 
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Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 

Schnittstellen mit an-
deren Normen) 

Textvorschlag Alternativen 

§ 93c. Namensrechtliche Erklä-
rungen sind dem Standesbeam-
ten gegenüber in öffentlicher 
oder öffentlich beglaubigter Ur-
kunde abzugeben. Ihre Wirkun-
gen treten ein, sobald sie dem 
Standesbeamten zukommen. 

 idF BGBl I 
2013/15 

§ 93c. 1Namensrechtliche Er-
klärungen sind in öffentlicher 
oder öffentlich beglaubigter Ur-
kunde gegenüber dem Stan-
desbeamten abzugeben. 2Ihre 
Wirkungen treten ein, sobald 
sie dem Standesbeamten zu-
kommen21. 

 

Sonstige Wirkungen der Ehe   
Sonstige Wirkungen der 

Eheschließung22 
 

§ 94. (1) Die Ehegatten haben 
nach ihren Kräften und gemäß 
der Gestaltung ihrer ehelichen 
Lebensgemeinschaft zur De-
ckung der ihren Lebensverhält-
nissen angemessenen Bedürf-
nisse gemeinsam23 beizutragen. 
(2) Der Ehegatte, der den ge-
meinsamen Haushalt führt, leis-
tet dadurch seinen Beitrag im 
Sinn des Abs. 1; er hat an den 
anderen einen Anspruch auf Un-
terhalt, wobei eigene Einkünfte 
angemessen zu berücksichtigen 
sind. Dies gilt nach der Aufhe-
bung des gemeinsamen Haus-

Beitragspflichten idF BGBl 
1975/412 

§ 94. (1) Die Ehegatten haben 
nach ihren Kräften und entspre-
chend der Gestaltung ihrer ehe-
lichen Lebensgemeinschaft zur 
Deckung jener Bedürfnisse bei-
zutragen, die ihren Lebensver-
hältnissen angemessen sind. 
(2) 1Führt ein Ehegatte den ge-
meinsamen Haushalt, leistet er 
dadurch seinen Beitrag. 2Er hat 
gegen den anderen einen An-
spruch auf Unterhalt, wobei ei-
gene Einkünfte angemessen zu 
berücksichtigen sind. 
(3) Ein Unterhaltsanspruch 
steht einem Ehegatten auch zu, 

 

 
21  Abstimmungsbedarf: „zukommen“! UU sollte man hier den für Erklärungen generell passenden Begriff „zugehen“ (von „Zugang“) verwenden. 
22  Dieser ziemlich heterogene Abschnitt könnte eventuell durch weitere (konkretere) Überschriften besser erschlossen werden. 
23  Das Wort „gemeinsam“ ist überflüssig, weil nach dem Kontext selbstverständlich. 
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(zB zum Alter, zu 

Schnittstellen mit an-
deren Normen) 

Textvorschlag Alternativen 

halts zugunsten des bisher Un-
terhaltsberechtigten weiter, so-
fern nicht die Geltendmachung 
des Unterhaltsanspruchs, be-
sonders wegen der Gründe, die 
zur Aufhebung des gemeinsa-
men Haushalts geführt haben, 
ein Mißbrauch des Rechtes 
wäre. Ein Unterhaltsanspruch 
steht einem Ehegatten auch zu, 
soweit er seinen Beitrag nach 
Abs. 1 nicht zu leisten vermag. 
(3) Auf Verlangen des unter-
haltsberechtigten Ehegatten ist 
der Unterhalt auch bei aufrech-
ter Haushaltsgemeinschaft ganz 
oder zum Teil in Geld zu leisten, 
soweit nicht ein solches Verlan-
gen, insbesondere im Hinblick 
auf die zur Deckung der Bedürf-
nisse zur Verfügung stehenden 
Mittel, unbillig wäre. Auf den Un-
terhaltsanspruch an sich kann 
im vorhinein nicht verzichtet 
werden. 

soweit er seinen Beitrag nach 
Abs. 1 nicht leisten kann. 
(4) 1Der Unterhaltsanspruch 
bleibt auch nach Aufhebung 
des gemeinsamen Haushalts 
aufrecht, soweit dessen Gel-
tendmachung nicht rechtsmiss-
bräuchlich ist. 2Bei dieser Beur-
teilung sind die Gründe, die zur 
Aufhebung geführt haben, be-
sonders zu berücksichtigen. 
(5) 1Auf Verlangen des unter-
haltsberechtigten Ehegatten ist 
der Unterhalt auch bei aufrech-
ter Haushaltsgemeinschaft 
ganz oder zum Teil in Geld zu 
leisten, soweit ein solches Ver-
langen nicht unbillig ist. 2Bei 
dieser Beurteilung sind vor al-
lem die zur Deckung der Be-
dürfnisse zur Verfügung ste-
henden Mittel zu berücksichti-
gen. 
(6) Auf den Unterhaltsanspruch 
an sich kann im Vorhinein nicht 
verzichtet werden. 

§ 95. Die Ehegatten haben an 
der Führung des gemeinsamen 
Haushalts nach ihren persönli-
chen Verhältnissen, besonders 

Haushaltsfüh-
rung 

idF BGBl 
1975/412 

§ 95. (1) Die Ehegatten haben 
an der Führung des gemeinsa-
men Haushalts nach ihren per-
sönlichen Verhältnissen, be-
sonders unter Berücksichtigung 
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Originaltext Regelungsinhalt 

Bemerkungen 
(zB zum Alter, zu 

Schnittstellen mit an-
deren Normen) 

Textvorschlag Alternativen 

unter Berücksichtigung ihrer be-
ruflichen Belastung, mitzuwir-
ken. Ist jedoch ein Ehegatte 
nicht erwerbstätig, so obliegt 
diesem die Haushaltsführung; 
der andere ist nach Maßgabe 
des § 91 zur Mithilfe verpflichtet. 

ihrer beruflichen Belastung, 
mitzuwirken. 
(2) 1Die Haushaltsführung ist 
Aufgabe des Ehegatten, der 
nicht erwerbstätig ist. 2Der an-
dere kann aber nach Maßgabe 
des § 91 zur Mithilfe verpflichtet 
sein.24 

§ 96. Der Ehegatte, der den ge-
meinsamen Haushalt führt und 
keine Einkünfte hat, vertritt den 
anderen bei den Rechtsge-
schäften des täglichen Lebens, 
die er für den gemeinsamen 
Haushalt schließt und die ein 
den Lebensverhältnissen der 
Ehegatten entsprechendes Maß 
nicht übersteigen. Dies gilt nicht, 
wenn der andere Ehegatte dem 
Dritten zu erkennen gegeben 
hat, daß er von seinem Ehegat-
ten nicht vertreten sein wolle. 
Kann der Dritte aus den Um-
ständen nicht erkennen, daß der 
handelnde Ehegatte als Vertre-
ter auftritt, dann haften beide 
Ehegatten zur ungeteilten Hand. 

 idF BGBl 
1975/412 

§ 96. (1) Der Ehegatte, der den 
gemeinsamen Haushalt führt 
und keine Einkünfte hat, vertritt 
den anderen bei den Rechtsge-
schäften des täglichen Lebens, 
die er für den gemeinsamen 
Haushalt schließt und die ein 
den Lebensverhältnissen der 
Ehegatten entsprechendes 
Maß nicht übersteigen. 
(2) Dies gilt nicht, wenn der an-
dere Ehegatte dem Geschäfts-
partner zu erkennen gegeben 
hat, dass er von seinem Ehe-
gatten nicht vertreten werden 
will. 
(3) Konnte der Geschäfts-
partner aus den Umständen 
nicht erkennen, dass der han-
delnde Ehegatte als Vertreter 

§ 96. (1) Der Ehegatte, der den 
gemeinsamen Haushalt führt 
und keine oder bloß geringfü-
gige26 Einkünfte hat, vertritt den 
anderen auch ohne Offenlegung 
des Vertretungsverhältnisses27 
bei den Rechtsgeschäften des 
täglichen Lebens, die er für den 
gemeinsamen Haushalt schließt 
und die ein den Lebensverhält-
nissen der Ehegatten entspre-
chendes Maß nicht übersteigen.  
(2) Dies gilt nicht, wenn der an-
dere Ehegatte dem Geschäfts-
partner zu erkennen gegeben 
hat, dass er von seinem Ehegat-
ten nicht vertreten werden will. 
(3) Konnte der Geschäftspartner 
aus den Umständen nicht erken-

 
24  So ist das genauer, da sich aus § 91 auch die gänzliche Freistellung eines Ehegatten ergeben kann.  
26  So bereits das ganz übliche Verständnis de lege lata. 
27  Diese Besonderheit sollte aus dem Gesetzestext deutlich herauskommen. 
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auftrat, haften beide Ehegatten 
zur ungeteilten Hand25. 

nen, dass der handelnde Ehe-
gatte als Vertreter auftrat, haften 
beide Ehegatten für die Ver-
pflichtungen aus dem Geschäft 
zur ungeteilten Hand28. 

§ 97. Ist ein Ehegatte über die 
Wohnung, die der Befriedigung 
des dringenden Wohnbedürfnis-
ses des anderen Ehegatten 
dient, verfügungsberechtigt, so 
hat dieser einen Anspruch da-
rauf, daß der verfügungsberech-
tigte Ehegatte alles unterlasse 
und vorkehre, damit der auf die 
Wohnung angewiesene Ehe-
gatte diese nicht verliere. Dies 
gilt nicht, wenn das Handeln 
oder Unterlassen des verfü-
gungsberechtigten Ehegatten 
durch die Umstände erzwungen 
wird.29 

Ehewohnung idF BGBl 
1975/412 

§ 97. Ist ein Ehegatte über die 
Wohnung, die der Befriedigung 
des dringenden Wohnbedürf-
nisses des anderen Ehegatten 
dient, verfügungsberechtigt, so 
ist er verpflichtet, dem auf die 
Wohnung angewiesenen Ehe-
gatten diese Wohnmöglichkeit 
zu erhalten, sofern es die Um-
stände zulassen. 

§ 97. Ist ein Ehegatte über die 
Wohnung, die der Befriedigung 
des dringenden Wohnbedürfnis-
ses des anderen Ehegatten 
dient, verfügungsberechtigt, so 
ist er verpflichtet, dem auf die 
Wohnung angewiesenen Ehe-
gatten diese Wohnmöglichkeit 
zu erhalten30. 

§ 98. Wirkt ein Ehegatte im Er-
werb des anderen mit, so hat er 
Anspruch auf angemessene Ab-
geltung seiner Mitwirkung. Die 
Höhe des Anspruchs richtet sich 

Mitwirkung im Er-
werb des ande-
ren Ehegatten 

idF BGBl 
1978/280 

§ 98. 1Die Mitwirkung eines 
Ehegatten im Erwerb des ande-
ren (§ 90 Abs. 2) ist angemes-
sen abzugelten. 2Die Höhe des 
Anspruchs richtet sich nach der 

§ 98. 1Die Mitwirkung eines Ehe-
gatten im Erwerb des anderen 
(§ 90 Abs. 2) ist angemessen 
abzugelten. 2Dabei sind auch 

 
25  Abstimmungsbedarf: „zur ungeteilten Hand“! Ausgehend von den Regeln zur Gesamtschuld usw immer gleichen Ausdruck verwenden (zB solidarisch).  
28  De lege ferenda wäre allenfalls überdies klarzustellen, wer Vertragspartner wird und wer bloß mithaftet, sofern man diese sachlich wenig überzeugende Gläubigerpri-

vilegierung nicht überhaupt beseitigen will und damit wie auch sonst bloß zu einer (vertraglichen) Verpflichtung des Handenden gelangte. 
29  Ganz schlecht formulierte Bestimmung. 
30  Verkürzung möglich, da die letzte Einschränkung nahezu selbstverständlich ist. 
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nach der Art und Dauer der Leis-
tungen; die gesamten Lebens-
verhältnisse der Ehegatten, be-
sonders auch die gewährten Un-
terhaltsleistungen, sind ange-
messen zu berücksichtigen. 

Art und Dauer der Leistungen. 
3Die Lebensverhältnisse der 
Ehegatten, besonders auch die 
gewährten Unterhaltsleistun-
gen, sind dabei angemessen zu 
berücksichtigen. 

die Lebensverhältnisse der Ehe-
gatten, besonders die gewähr-
ten Unterhaltsleistungen, zu be-
rücksichtigen.31 

§ 99. Ansprüche auf Abgeltung 
der Mitwirkung eines Ehegatten 
im Erwerb des anderen32 (§ 98) 
sind vererblich, unter Lebenden 
oder von Todes wegen über-
tragbar und verpfändbar33, so-
weit sie durch Vertrag oder Ver-
gleich anerkannt34 oder gericht-
lich geltend gemacht worden 
sind. 

 idF BGBl 
1978/280 

§ 99. Ansprüche auf Abgeltung 
der Mitwirkung eines Ehegatten 
im Erwerb des anderen sind nur 
soweit vererblich, unter Leben-
den oder von Todes wegen 
übertragbar und verpfändbar, 
wie sie durch Vertrag oder Ver-
gleich anerkannt oder gericht-
lich geltend gemacht worden 
sind. 

Das besser als Abs 2 zu § 98 
ziehen; Vorschlag zur Neufor-
mulierung: 
1Über den Abgeltungsanspruch 
kann der mitwirkende Ehegatte 
nur soweit verfügen, wie dieser 
Anspruch bereits vom anderen 
Ehegatten wirksam vertraglich 
anerkannt35 oder vom Mitwir-
kenden gerichtlich geltend ge-
macht36 wurde. 2Gleiches gilt für 
die Vererblichkeit. 

 
31  Art und Dauer gehören ohne jeden Zweifel zu den Angemessenheitskriterien; gesonderte Erwähnung daher unnötig. Gleiches gilt wohl für das zweite „angemessen“ 

im letzten Satz. 
32  Weitgehende unnötige Wiederholung des Textes aus § 98. 
33  Diese Aufzählung ist überflüssig; Text kann deutlich verkürzt werden (siehe Alternative). 
34  Ziemlich komplizierte Regelung, die möglicherweise – ohne dass dies aus dem Text deutlich wird – aufgrund des strengen Formgebots für Verträge unter Ehegatten 

so gewählt wurde. Allgemeinere und kürzere Formulierung, die das alles erfasst, in der Alternative. 
35  „Wirksam“ könnte auch entfallen, soll aber die Formproblematik zumindest andeuten; „vertraglich“ genügt, da auch der (außergerichtliche oder gerichtliche) Vergleich 

ein Vertrag ist. 
36  De lege ferenda sollte diese zweite Einschränkung auf die Vererblichkeit kraft Gesetzes reduziert werden. Wenn ihre ratio wirklich darin liegt, dass der Anspruch nur 

dann verkehrsfähig sein soll, wenn ihn der Berechtigte tatsächlich erheben möchte (so etwa Ferrari in Schwimann/Kodek I5 § 99 Rz 1), dann manifestiert sich dieses 
Wollen doch bereits in der rechtsgeschäftlichen Verfügung des Berechtigten. Es erscheint ausgesprochen überkompliziert und unnötig belastend, vom verfügungswil-
ligen Berechtigten die Einklagung zu verlangen und erst danach die Verfügung über den eingeklagten Anspruch zuzulassen [vgl etwa Fenyves, Zur Abgeltung der 
Mitwirkung eines Ehegatten im Erwerb des anderen nach § 98 ABGB, in Ostheim (Hrsg), Schwerpunkte der Familienrechtsreform 1977/1978 (1979) 141 (150 ff) und 
Migsch, Persönliche Ehewirkungen, gesetzlicher Güterstand und Ehegattenerbrecht, in Florette (Hrsg), Das neue Ehe- und Kindschaftsrecht (1979) 17 (42)], die die 
Kriterien des Gesetzes als unsachlich bezeichnen). 
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§ 100.37 Der § 98 berührt nicht 
vertragliche Ansprüche eines 
Ehegatten an den anderen aus 
einem Mit- oder Zusammenwir-
ken38 im Erwerb. Solche An-
sprüche schließen einen An-
spruch nach § 98 aus; bei einem 
Dienstverhältnis39 bleibt dem 
Ehegatten jedoch der Anspruch 
nach § 98 gewahrt, soweit er 
seine Ansprüche aus dem 
Dienstverhältnis übersteigt. 

 idF BGBl 
1978/280 

§ 100. (1) Vertragliche Ansprü-
che eines Ehegatten gegen den 
anderen aus einem Mit- oder 
Zusammenwirken im Erwerb 
schließen Ansprüche nach § 98 
aus. 
(2) Der Anspruch nach § 98 
bleibt jedoch aufrecht, soweit er 
Ansprüche aus einem Dienst-
verhältnis übersteigt. 

§ 100. (1) Vertragliche Ansprü-
che eines Ehegatten gegen den 
anderen aus einer Mitwirkung im 
Erwerb gehen Ansprüchen nach 
§ 98 vor. 
 
(2) Der Anspruch nach § 98 
bleibt jedoch aufrecht, soweit er 
die vertraglichen40 Ansprüche 
übersteigt. 

§§ 101.-136. aufgehoben     
 

 
37  Umständlich und wenig präzise formulierte Vorschrift. 
38  Die hier plötzlich (und erstmals) gebrauchte Wendung „oder Zusammenwirken“ hat ihren Grund wohl darin, dass der Gesetzgeber auch an gesellschaftsrechtliche 

Formen gedacht hat. Allerdings sprechen die Materialien selbst auch in diesem Zusammenhang von Mitwirkung (JAB 916 BlgNR 24. GP 5), was sprachlich durchaus 
passt. Daher wird in der Alternative in diesem Sinn vereinfacht (und zugleich durch Verwendung von Mitwirkung statt Mitwirken an die bisherige Begrifflichkeit ange-
schlossen). 

39  Kein juristischer Terminus, daher Reichweite unsicher. 
40  Eine Einschränkung auf Ansprüche aus einem „Dienstverhältnis“ (Dienstvertrag?) wird schon de lege lata nicht befürwortet (Ferrari in Schwimann/Kodek I5 § 100 Rz 

3 mwN der Diskussion) und wäre auch sachlich nicht überzeugend, weshalb in der Alternative eine sowohl einfachere als auch allgemeinere Formulierung gewählt 
wird. 


